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Feuerwehrgebührensatzung 
 
 

Aufgrund der §§ 5, 51 Nr. 6 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90), jeweils in Verbindung mit den 
§§ 17 Abs. 3, 61 des Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes (HBKG) in der 
Fassung vom 14. Januar 2014 (GVBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Geset-
zes vom 30. September 2021 (GVBl. S. 602) sowie der §§ 1 bis 5a, 9 und 10 des Hessischen 
Gesetzes über Kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung vom 24. März 2013, zuletzt 
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Juli 2023 (GVBl. S. 582), hat die Stadtver-
ordnetenversammlung der Stadt Homberg (Ohm) in ihrer Sitzung am 21.03.2024 folgende  
 

 
Feuerwehrgebührensatzung 

 
beschlossen: 

 
 

§ 1 
Gebührentatbestand 

 
Die der Feuerwehr der Stadt Homberg (Ohm) bei Erfüllung ihrer Aufgaben entstandenen 
Gebühren und Auslagen sind nach Maßgabe dieser Gebührensatzung in Verbindung mit 
dem jeweils gültigen Gebührenverzeichnis zu erstatten, soweit nicht nach § 61 Abs. 1 Satz 
1 und Abs. 6 HBKG Gebührenfreiheit besteht. Die Pflicht zur Erstattung von Gebühren und 
Auslagen besteht auch dann, wenn die angeforderten Mannschaften, Fahrzeuge und Ge-
räte wegen zwischenzeitlicher Beseitigung der Gefahr oder des Schadens oder aus sonsti-
gen Gründen nicht mehr benötigt werden. 
 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner bei Maßnahmen zur Brandbekämpfung sind, 

1. die Brandstifterin oder der Brandstifter, die oder der nicht selbst Geschädigte oder 
Geschädigter ist,  
2. die geschädigte Person, sofern sie den Einsatz der Feuerwehr vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursacht hat, 
3. die Fahrzeughalterin oder der Fahrzeughalter oder die Fahrzeugführerin oder der 
Fahrzeugführer, wenn der Brand beim Betrieb von Kraft-, Schienen-, Luft- oder Was-
serfahrzeugen entstanden ist; § 7 Abs. 2 Satz 2 des Hessischen Gesetzes über die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) gilt entsprechend, 
4. die Betreiberin oder der Betreiber, wenn der Einsatz der Feuerwehr bei einer Anlage 
mit besonderem Gefahrenpotential erforderlich geworden ist, 
5. die Betreiberin oder der Betreiber von Gewerbe- oder Industriebetrieben für aufge-
wendete Sonderlöschmittel bei Bränden in den Gewerbe- und Industrie-betrieben,  
6. die Person, die wider besseres Wissen oder in grob fahrlässiger Unkenntnis der 
Tatsachen die Feuerwehr alarmiert,  
7. die Eigentümerin oder der Eigentümer oder die Besitzerin oder der Besitzer einer 
Brandmeldeanlage, wenn diese Anlage einen Falschalarm auslöst, 
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8. die Person, die den Einsatz der Feuerwehr durch nicht angezeigtes, aber nach § 3 
Abs. 5 Satz 1 der Verordnung über die Beseitigung von pflanzlichen Abfällen außer-
halb von Abfallbeseitigungsanlagen vom 17. März 1975 (GVBl. I S. 48) anzeigepflich-
tiges Verbrennen von Abfällen verursacht hat.  

(2) Gebührenschuldner sind bei allen übrigen Leistungen, insbesondere in Fällen der All-
gemeinen Hilfe, 
1. die Person, deren Verhalten die Leistung erforderlich gemacht hat; § 6 Abs. 2 und 
3 HSOG gilt entsprechend, 
2. die Person, die die tatsächliche Gewalt über eine Sache oder ein Tier ausübt, deren 
oder dessen Zustand die Leistung erforderlich gemacht hat, oder die Eigentümerin 
oder der Eigentümer einer solchen Sache oder eines solchen Tieres; § 7 Abs. 2 Satz 2 
des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung gilt entspre-
chend,  
3. die Person, auf deren Verlangen oder in deren Interesse die Leistung erbracht 
wurde, insbesondere bei Falschalarmen durch 
a) Kommunikationsmittel mit automatischer Ansage oder Anzeige, die keine Brand-
meldeanlagen sind, 
b) Meldung von Sicherheitsunternehmen oder anderen Personen, die im Auftrag der 
Eigentümerin, des Eigentümers, der Besitzerin oder des Besitzers tätig werden, 
4. der Leistungserbringer im Rettungsdienst oder beim Krankentransport, wenn dieser 
sich zur Erfüllung seines Rettungsdienst- oder Krankentransportauftrags der Unter-
stützung der Feuerwehr bedient, 
5. die Fahrzeughalterin oder der Fahrzeughalter, wenn die Fehlfunktion des auf dem 
112-Notruf basierenden bordeigenen eCall-Systems in Kraftfahrzeugen deren Betrieb 
zugeordnet werden kann, 
6. die Betreiberin oder der Betreiber eines TPS-eCall-Systems, wenn technisch be-
dingte Falschalarme oder böswillige Alarme im Rahmen eines TPS-eCall-Notrufes 
durch Dritte übermittelt werden. 
7. in Fällen des § 61 Abs. 4 HBKG der Rechtsträger der anderen Behörde, 
8. die Person, die die Feuerwehr missbräuchlich – ohne hinreichenden Grund vorsätz-
lich oder grob fahrlässig – angefordert hat. 

(3) Gebührenschuldner bei Brandsicherheitsdiensten sind die Ausrichter von Veranstal-
tungen, bei denen bei Ausbruch eines Brandes eine größere Anzahl von Menschen 
gefährdet wäre (z. B. Versammlungen, Ausstellungen, Theateraufführungen, Zirkus-
veranstaltungen, Messen, Märkte und vergleichbare Veranstaltungen).  

(4) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
(5) Die Geltendmachung von Ansprüchen auf zivilrechtlicher Basis bleibt davon unberührt. 

 
 

§ 3 
Grundlagen der Gebührenbemessung 

 
(1) Für Leistungen der Feuerwehr, die nach dieser Satzung erbracht werden, gilt nach-

folgendes Gebührenverzeichnis, welches als Anlage Bestandteil dieser Satzung ist. 
Die Höhe der Gebühr errechnet sich nach der aufgewendeten Zeit und dem einge-
setzten Material, nach Art und Anzahl des eingesetzten Personals, der Fahrzeuge 
und Geräte sowie der zu prüfenden Geräte und Einrichtungen. 

(2) Bei der Festsetzung der Gebühr werden für Personen sowie für Fahrzeuge und Ge-
räte die Gebühren je angefangene 15 Minuten berechnet. 

(3) Für die Berechnung der Gebühr wird die Zeit von Beginn bis zur Beendigung des 
Einsatzes zugrunde gelegt. Der Einsatz beginnt im Regelfall mit der Alarmierung der 
Feuerwehr durch die Leitstelle, spätestens mit dem Ausrücken. Er ist mit Rückkehr 
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zur Feuerwache zuzüglich der ggf. für die Wiederherstellung der Einsatzfähigkeit not-
wendigen Zeit beendet. Sind die eingesetzten Mannschaften, Fahrzeuge oder Geräte 
zum Zeitpunkt der Alarmierung bereits zu einem anderen Einsatz ausgerückt oder 
kehren diese nach dem jeweiligen Einsatz nicht unmittelbar zurück (aufeinander fol-
gende Einsätze), so beginnt der jeweilige Einsatz mit Verlassen des vorherigen Ein-
satzortes und ist beendet, sobald sie den jeweiligen Einsatzort verlassen bzw. die 
Einsatzfähigkeit wiederhergestellt ist. 

(4) Für die Berechnung der Gebühr für den Brandsicherheitsdienst (§ 2 Abs. 3) wird der 
Zeitraum ab den Dienstantritt bis zum abschließenden Kontrollgang zugrunde gelegt. 

(5) Die Anzahl und Auswahl des einzusetzenden und des davon bei der Gebührenbe-
rechnung zu berücksichtigenden Personals sowie der Fahrzeuge und Geräte liegt im 
pflichtgemäßen Ermessen der Feuerwehr.  

 
 

§ 4 
Auslagen 

 
(1) Auslagen werden in der tatsächlich erstandenen Höhe zuzüglich eines Verwaltungs-

kostenaufschlages in Höhe von 10 Prozent geltend gemacht. Dies gilt insbesondere 
für Lieferungen und Leistungen von Dritten, Fremdpersonal und -gerät, Ölbindemittel, 
Säurebindemittel, Schaummittel und die Entsorgung. 

(2) Dauert ein Einsatz ohne Unterbrechung mehr als vier Stunden, so sind die Auslagen 
für die Verpflegung der eingesetzten Feuerwehrangehörigen zu erstatten. 

 
 

§ 5 
Entstehung der Gebührenschuld 

 
(1) Die Verpflichtung zur Erstattung von Gebühren entsteht im Regelfall mit der Alarmie-

rung der Feuerwehr durch die Leitstelle, spätestens mit dem Ausrücken. 
(2) Die Verpflichtung zur Erstattung von Auslagen entsteht mit der Aufwendung des zu 

erstattenden Betrages. 
(3) In anderen Fällen entsteht die Gebührenschuld, soweit ein Antrag oder eine Beauf-

tragung notwendig ist, mit dessen Eingang bei der Stadt, im Übrigen mit der Beendi-
gung der gebührenpflichtigen Amtshandlung. 

 
 

§ 6 
Fälligkeit der Gebührenschuld 

 
Die zu zahlenden Gebühren und Auslagen werden durch Gebührenbescheid festgesetzt. 
Die Gebührenschuld wird ein Monat nach der Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig, 
sofern in diesem keine andere Fälligkeit angegeben ist. 
 
 

§ 7 
Härtefälle 

 
Wenn dies mit Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Gebührenschuldners o-
der sonst aus Billigkeitsgründen geboten erscheint, kann die Gebührenschuld gestundet, 
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niedergeschlagen oder erlassen werden, oder es kann von der Geltendmachung der Ge-
bühren ganz oder teilweise abgesehen werden. Die Stundung soll in der Regel nur auf An-
trag gewährt werden. 
 
 

§ 8  
Allgemeine Schadenslagen aufgrund von Naturereignissen 

 
Kommt es aufgrund eines Naturereignisses, insbesondere durch Überschwemmung, Hoch-
wasser, Starkregen, Hagel- oder Sturmschäden, zu einer Schadenslage im gesamten Stadt-
gebiet, in einem Stadtteil kann der Magistrat das Vorliegen einer allgemeinen Schadenslage 
im Sinne des § 61 Abs. 5 S. 3 HBKG feststellen. Wurde eine allgemeine Schadenslage 
festgestellt, so kann der Magistrat bei Einsätzen, die ausschließlich auf diese allgemeine 
Schadenslage zurückzuführen sind, von der Erhebung von Gebühren absehen. 
 
 

§ 9 
Sicherheitsleistungen 

 
Die Hilfeleistung der Feuerwehr im Rahmen des § 6 Abs. 3 HBKG, eine Überlassung von 
Geräten oder die Gestellung von Brandsicherheitsdiensten kann von einer vorherigen an-
gemessenen Sicherheitsleistung des Gebührenschuldners bis zur Höhe der voraussichtlich 
entstehenden Gebühren und Auslagen abhängig gemacht werden. 
 
 

§ 10 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig treten die 
bisherige Satzung über die Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren und 
das dazugehörige Gebührenverzeichnis außer Kraft. 
 
 
Ausfertigungsvermerk: 
 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem hierzu ergangenen Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maß-
gebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.  
 
Stadt Homberg (Ohm), den 22.03.2024 
 
 
 
Simke Ried 
Bürgermeisterin 
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Gebührenverzeichnis  
 

 
 
Nr. Beschreibung Gebühr je 15 Minuten 
1 Personalgebühren  
1.1 Brand und allgemeine Hilfeleistungseinsätze 

je Einsatzkraft 
6,60 Euro 

1.2 Brandsicherheitsdienst je Einsatzkraft 6,60 Euro 
1.3 Dauert ein Einsatz ohne Unterbrechung 

mehr als vier Stunden, so sind die Auslagen 
für die Verpflegung der eingesetzten Feuer-
wehrangehörigen zu erstatten. 

 

   
2 Fahrzeuggebühren   
2.1 Einsatzleitwagen (ELW, KdoW) 12,50 Euro 
2.2 Mannschaftstransportfahrzeuge (MTW) 9,50 Euro 
2.3 Tragkraftspritzenfahrzeuge / Kleinlöschfahr-

zeuge (KLF, TSF, TSF/W) 
8,60 Euro 

2.4 Löschfahrzeuge (MLF, LF 8/6, LF 10/6, LF 
16/12) 

17,70 Euro 

2.5 Tanklöschfahrzeuge 31,60 Euro 
2.6 Gerätefahrzeuge (RW1, GW-G 1) 13,40 Euro 
2.7 Gerätefahrzeuge GW/L 8,40 Euro 
2.8 Drehleiter 38,10 Euro 
   
3  Geräte  
 Alle Geräte sind in der Fahrzeugbeladung 

enthalten und werden daher nicht gesondert 
berechnet. 

 

   
4. Einsatzbedingtes Prüfen und Reinigen  
4.1 Reinigen und Prüfen der persönlichen Aus-

rüstung 
 

Die Reinigung und Prüfung im 
Einsatz gebrauchter persönli-
cher Ausstattungsgegenstände 
werden nach dem Reinigungs- 
und Prüfaufwand berechnet. Er-
forderliche Ersatzbeschaffungen 
werden dem Gebühren- und 
Auslagenschuldner in Rechnung 
gestellt. 

4.2 Reinigen und Desinfizieren einschl. Prüfen 
von Vollschutzanzügen 
 

Reinigung und Desinfektion im 
Einsatz gebrauchter Vollschutz-
anzüge werden nach Reini-
gungs- und Prüfaufwand berech-
net. Erforderliche Ersatzbeschaf-
fungen werden dem Gebühren- 
und Auslagenschuldner in Rech-
nung gestellt. 
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5. Kosten für den Einsatz von Fremdperso-
nal und -gerät, Ölbinde-, Säurebinde- und 
Schaummitteln, Entsorgung und Ausla-
gen 

Für die entstehenden Aufwen-
dungen, etwa für den Einsatz 
von Personal oder Geräten von 
Dritten, werden die der Stadt in 
Rechnung gestellten Beträge 
nach Maßgabe des § 4 Abs. 1 
der Satzung zugrunde gelegt. 

   
6. Gebühren für besondere Leistungen  
 Falschalarm Brandmeldeanlage (pauschal) 600,00 Euro 
   
7. Missbräuchliche Alarmierung Gebühren für die missbräuchli-

che Alarmierung im Sinne des § 
2 Abs. 1 Nr. 6 und Abs. 2 Nr. 5 
der Satzung werden nach aus-
gerückten Fahrzeugen und Zeit-
, Material- sowie Personalauf-
wand gemäß Gebührenver-
zeichnis berechnet. 

   
8. Gebühren in sonstigen Fällen Für besondere, nicht in der Ge-

bührensatzung aufgeführte Leis-
tungen, werden die Gebühren 
nach ausgerückten Fahrzeugen 
und dem tatsächlichen Zeit-, 
Material, und Personalaufwand 
gemäß Gebührenverzeichnis 
berechnet. 

   
 

 
 

Vorstehende aktuelle Lesefassung der Satzung wird als Service ohne Gewähr ange-
boten. Nachstehend sind die ursprüngliche Satzung und alle nachfolgenden Ände-
rungen in Form der amtlichen Bekanntmachungen angefügt. 
 

  
Satzung: Beschluss am 21.03.2024; Bekanntmachung am 10.04.2024 
 



Ohmtal-Bote 

( _____ B_e_k_a_n_n_tm_ac_h_u_n_g_ e_ n _____ ) 

NATÜRLICH 

HOMBERG� 

Stadt Homberg 

Wichtige Telefonnummern für Sie! 

Notruf 
Notruf/Polizei 
Notruf/Feuerwehr und Unfallrettung 
):lettungsdienst 
Arztlicher Bereitschaftsdienst 
Polizeistation Alsfeld 
Achtung! 
Notruf/ Feuerwehr und Unfallrettung 

110 
112 

06641/19222 
116 117 

06631/9740 

für Stadtteil Nieder-Ofleiden 06641/19222 

Publikumszeiten der Stadtverwaltung 
Montag, Dienstag, Donnerstag: 

von 08.30 bis 12.00 Uhr 
Montag: von 14.00 bis 18.00 Uhr 
Mittwoch: geschlossen, aber telefonisch erreichbar, Bauverwaltung 
nur bis 14:00 Uhr 
Freitag: von 08.30 bis 12.00 Uhr, 
Bürgerbüro bereits ab 07.00 Uhr 
Zusätzlich Ist die Vereinbarung von Terminen außerhalb dieser Off
nungszeiten möglich. 
Internet 
Homepage www.homberg.de 
zentrale E-mall stadt@homberg.de 

. Telefonam;chlüsse 

Vorwahl (06633) 
Stadtverwaltung, Zentrale 184-0
Telefax 184-50
Die Bürgermeisterin 
Frau Bürgermeisterin Simke Ried 
Vorzimmer: 
Frau Deeg, Frau Justus 184-21
Frau Heidt-Kobek 184-23
Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit, Marktwesen, Ohmtal-Bote: 
Frau Dr. Bick 184-22
E-Mail: ohmtalbote@homberg.de
Tourist Information
Tourist-info@homberg.de 184-43
Hauptverwaltung
Amtsleiter, Ordnungsamt:
Herr Haumann 184-24
Außendienst Ordnungsamt: 
Frau Linke 184-45
Standesamt, Gewerbeamt
Herr Repp 184-25
P;3ss-, Meldewesen, Fundbüro:
Frau Klaper/Frau Greis/Frau Krech 184-26/29
Personalwesen:
Frau Jarkow 184-28 
Verwalt. Kindertagesstätten:
Frau Hofmann 184-51
EDV:
Herr Pfeil 184-41
Feuerwehrsachbearbeitung
Herr Seibert 184-55
Finanzverwaltung 
Amtsleiterin:
Frau Hisserich 184-34
Stadtkasse:
Frau Weber/ Frau Schlosser 184-39/35
Steueramt:
Herr Schmitt 184-36
Vertrags- und Projektmanagement:
Frau Preis 184-53
Verwaltung städtischer Gebäude:
Frau Kraft 184-44

- 5 -

Bauverwaltung 
Amtsleiter Bauverwaltung: 
Herr Lück
Gebäudemanagement, Energiemanagement
Herr Tost 
Bauleitplanung, Hochbau: 
Herr Diegel 
Liegenschaften:
Herr Kratz 
Klimaschutzmanagerin: 
Frau Rüger
Sachbearbeiter technisches Bauamt: 
Herr Alhamoud 
Friedhofsverwaltung: 
Herr Dluzenski 
Bauhof 
Mo. - Do 
Fr. 
Bereitschaftsdienst Wasserversorgung 
Kindergärten 
Kindertagesstätte Hochstraße
Krabbelhaus Friedrichstraße 
Kindertagesstätte Büßfeld
Kindertagesstätte Nieder-Ofleiden
Ev. Kindergarten Maulbach
Koordinationsstelle Kindertagespflege
Sonstige Einrichtungen
Feuerwehrstützpunkt
Stadtbrandinspektor 
Kläranlage 
Schwimmbad 
Stadthalle 
Diakoniestation Ohm/Felda
Familienzentrum 
Ortsvorsteher/innen
Appenrod - Herr Fleischhauer
Bleidenrod - Herr Buch
Büßfeld - Frau Keller
Dannenrod - Frau Kraut
Deckenbach - Herr Reiß
Erbenhausen - Herr Schneider
Gontershausen - Herr Fischer (stellv.)
Haarhausen - Kein Ortsbeirat
Höingen - Frau Gemmer
Homberg - Karl Heinrich Linker
Maulbach - Herr Jansky
Nieder-Ofleiden - Herr Heller 
Ober-Ofleiden - Frau Feyh
Schadenbach - Herr Seibert
Schulen
Grundschule Homberg
Gesamtschule Ohmtal
Pestalozzischule

Bevölkerungsschutz 

Nr. 15/2024 

184-31 

184-30 

184-38 

184-46 

184-32 

184-54 

184-40 
184-40 

07.00 - 16.00 Uhr 
07.00 - 12.00 Uhr 

0162/8279451 

5551 
5537 
5586 

06429/7126 
1568 

06641/977-420 

9110452 
212 

06429/495 
9110040 

12 18 
06400/959949-0 

184-42

5577 
06634/917446 

3959599 
2039917 

5372 
06635/918999 

0160/91888880 

64055 
06633 5528 

7705 
06429/81172 

5234 
3959680 

814 
5075 

9110810 

Im Fall einer Großschadenslage (z.B. länger dauernder Stromaus
fall, großflächige Unwetterereignisse) sind die Feuerwehrgerätehäu
ser besetzt und Anlaufstellen für die Bevölkerung bei Hilfeersuchen. 
Über die Bekanntmachungskästen in allen Stadtteilen werden Infor
mationen seitens der Verwaltung zur Verfügung gestellt, wenn dies 
über die üblichen Kommunikationswege nicht möglich ist. 

Glasfaserausbau 
Zentrale Koordinierungsstelle bei der Stadt Homberg (Ohm) ist Herr 
Peter Pfeil, an den Fragen und Hinweise unter ppfeil@homberg.de 
oder 06633 184-41 gerichtet werden können. Der lange ersehnte 
Ausbau ist ein freudiges Ereignis, die Baumaßnahmen bringen al
lerdings naturgemäß auch Belastungen mit sich. Um Verständnis 
und Nachsicht wird gebeten. 

Feuerwehrgebührensatzung 
Aufgrund der §§ 5, 51 Nr. 6 und 93 Abs. 1. der Hessischen Gemein
deordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 
2005 (GVBI. 1 S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 16. Februar 2023 (GVBI. S. 90), jeweils in Verbindung mit den §§ 
17 Abs. 3, 61 des Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes 
(HBKG) in der Fassung vom 14. Januar 2014 (GVBI. 1 S. 502), zuletzt 
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 30. September 2021 (GVBI. 
S. 602) sowie der§§ 1 bis 5a, 9 und 10 des Hessischen Gesetzes über 
Kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung vom 24. März 2013, zuletzt 
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Juli 2023 (GVBI. S. 582), 
hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Homberg (Ohm) in ihrer 
Sitzung am 21.03.2024 folgende 

Feuerwehrgebührensatzung 
beschlossen: 

,, 
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§ 10 
In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt am Tag nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleich
zeitig treten die bisherige Satzung über die Gebühren für den Einsatz der 
Freiwilligen Feuerwehren und das dazugehörige Gebührenverzeichnis 
außer Kraft. 

Ausfertigungsvermerk: 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem hierzu ergan
genen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und 
dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschrif
ten eingehalten wurden. 
Stadt Homberg (Ohm), den 22.03.2024 

SimkeRied 
Bürgermeisterin 

Gebührenverzeichnis 

Nr. Beschreibuno Gebühr le 15 Minuten 
1 Personaloebühren 
1.1 Brand und allgemeine Hilfeleistungseinsätze 6.60 Euro 

ie Einsatzkraft 
1.2 Brandsicherheitsdienst ie Einsatzkraft 6 60 Euro 
1.3 Dauert ein Einsatz ohne Unterbrechung 

mehr als vier Stunden, so smd die Auslagen 
für die Verpflegung der eingesetzten Feuer-
wehranaehöriQ8n zu erstatten. 

2 Fahrzau1111ebühren 
2.1 Einsatzleltwaoen IELW, KdoWl 12,50 Euro 
2.2 Mannschaftstransoortfahrzeuae CMTWl 9,50 EÜro-
2.3 Tragkraftspritzenfahrzeuge / �leinlöschfahr- 8,60 Euro 

zeuaelKLF TSF,TSF/W) 
2.4 Löschfahrzeuge (MLF, LF 8/6, LF 10/6, LF 17,70 Euro 

16/12} 
2.5 TanklöschfahrzeuQe 31 60 Euro 
2.6 Gerätefahrzeuae IRW1 GW-G 1) 13 40 Euro 
2.7 Gerätefahrzeuoe GW/L 8 40 Euro 
2.8 Drehleiter 38 10 Euro 

� Geräte 
Alle Geräte sind in der Fahrzeugbeladung 
enthalten und werden daher nicht gesondert 
berechnet. 

4. Elnsatzbedlnote& Pritt1m und Reinigen 
4.1 Reinigen und Prüfen der persönlichen Aus- Die Reinigung und Prüfung Im 

rüstung Einsatz gebrauchter persönli-
eher Ausstattungsgegenstände 
werden nach dem Reinigungs-
und Prüfaufwand berechnet. Er-
forderllche Ersatzbeschaffungen 
werden dem Gebühren- und 
Auslagenschuldner in Rechnung 
qestellt. 

4.2 Reinigen und Desinfilleren einschl. Prüfen Reinigung und Desinfektion im 
von Vollschutzanzügen Einsatz gebrauchter Vollschutz-

anzüge werden nach Reini-
gungs- und Prüfaufwand berech-
net. Erforderliche Ersatzbeschaf-
fungen werden dem Gebühren-
und Auslagenschuldner in Rech-
nuno aestellt. 

5. Kosten für den Einsatz von Fremdperso- Für die entstehenden Aufwen-
nal und -gerät, Ölbinde-, Säureblnde- und dungen, etwa für den Einsatz 
Schaummitteln, Entsorgung und Ausla- von Personal oder Geräten von 
gen Drillen, werden die der Stadt in 

Rechnung gestellten Beträge 
nach Maßgabe des § 4 Abs. 1 
der Satzuna zuarunde oeleat 

6. Gebühren für besondere Lei&tunoen 
Falschalarm Brandmeldeanlaae '=uschall 600,00 Euro 

7. Missbräuchliche Alarmlerung Gebühren für die missbräuchli-
ehe Alarmierung im Sinne des § 
2 Abs. 1 Nr. 6 und Abs. 2 Nr. 5 
der Satzung werden nach aus-
gerückten Fahrzeugen und Zeit-
, Material- sowie Personalau!-
wand gemäß Gebührenver-
zeichnis berechnet. 

8. Gebühren In sanstigl!n Fällen Für besondere, nicht in der Ge-
bührensatzung aufgeführte Leis-
tungen, werden die Gebühren 
nach ausgerückten Fahrzeugen 
und dem tatsächlichen Zeit-, 
Material, und Personalaufwand 
gemäß Gebührenverzeichnis 
berechnet. 

Sitzung des Ortsbeirates Gontershausen 
Am 15.04.2024, findet in Homberg (Ohm), Stadtteil Gontershausen eine 
Sitzung des Ortsbeirates statt. 
Die Sitzung beginnt um 19:00 Uhr in dem Dorfgemeinschaftshaus, 
Zum Edelhof 28, und ist öffentlich. 
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Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Wahl eines stellvertretenden Ortsvorstehers
4. Wahl des Ortsvorstehers
5. Wahl des Schriftführers
6. Vollsperrung Deckenbacherstraße L3126
7. Verschiedenes 
Homberg (Ohm), den 03.04.2024

gez.: F. Fischer 
Stellvertretender Ortsvorsteher 

Einladung zur Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung 

am 17.04.2024 
Eine Sitzung der Stadtverordnetenversammlung findet am 

Mittwoch, 17.04.2024, 20:00 Uhr 
Homberg (Ohm), Walter-Seitz-Halle (Stadthalle), 

Stadthallenweg 12 
statt. 
Die Sitzung ist öffentlich. 

Der Stadtverordnetenvorsteher: 
Dr. Claus Gunkel 

Tagesordnung: 
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung

und der Beschlussfähigkeit, Einwendungen gegen
die Tagesordnung

3. Änderung der Hebesatzsatzung der Stadt Hom
berg (Ohm) vom 04.06.2020

VL-54/2024 
1. Ergänzung

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
Eine öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses findet am 

Mittwoch, 17.04.2024, 19:00 Uhr, 

statt. 

in der Walter-Seitz-Halle (Stadthalle), 
Stadthallenweg 12, 35315 Homberg (Ohm) 

Tagesordnung: 
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der Be

schlussfähigkeit, Einwendungen gegen die Tagesordnung 
3. Beschlussfassung über fristgerecht erhobene Einwendungen gegen 

die Niederschrift der Sitzung am 07.03.2024
4. Beschlussfassung über fristgerecht erhobene Einwendungen gegen 

die Niederschrift der Sitzung am 16.03.2024
5. Unterbringung von Flüchtlingen
6. Verschiedenes

Rolf Sußmann 
Ausschussvorsitzender 

Sitzung des Ortsbeirate� Büßfeld 
Am Donnerstag, dem 18.04.2024, findet in Homberg (Ohm), Stadtteil 
Büßfeld eine Sitzung des Ortsbeirates statt. 
Die Sitzung beginnt um 20:00 Uhr in der TTG-Halle und ist öffentlich. 
Tagesordnung: 
1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Verlesung des Protokolls der letzten Sitzung 
4. offene Punkte
5. Verschiedenes
Homberg (Ohm), den 15.03.2024

gez. Keller, Ortsvorsteherin 

(.._ __ ö_f_fn_u_n_g_s_-_u_n_d_S_p_r_e _ch_z_ e_i_te_n ___ ) 

Sprechzeiten 

Erreichen der Stadtverwaltung für behinderte 
Mitbürger 

Für (geh-)behinderte Mitbürger ist links neben der Rathaustreppe eine 
Behindertenklingel eingerichtet. Gegebenenfalls ist eine vorherige tele
fonische Anmeldung unter 06633/184-0 vorteilhaft. 
Am neuen Verwaltungsgebäude sind ein behindertengerechter Eingang 
von der Straße Grot sowie ein Behindertenparkplatz eingerichtet. 

Ortsgerichte/Schiedsmann 
Ortsgericht Homberg 1 
DG-Vorsteher Holger Wolf, 
Homberg„ Brunnenstraße 17 
zuständig für Homberg (Ohm) 

91 10 400 
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